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(54) Inhalator

(57) Es werden ein Inhalator und ein Verfahren zur
Inhalation einer Formulierung von einem Träger vorge-
schlagen. Der Träger enthält die Formulierung in einer
Aufnahme und wird durch einen Luftstrom in Schwingung
versetzt. Eine verbesserte bzw. definierte Ausgabe und
Zerstäubung der vorzugsweise pulverförmigen Formu-

lierung wird dadurch ermöglicht, dass der Träger definiert
in Schwingung versetzt wird, dass die Formulierung über
ein Abdeckelement mit drei bis fünf Löchern abgegeben
wird und/oder das der Luftstrom einen dem Träger zu-
geordneten Flügel anströmt und zumindest im wesentli-
chen nur an einer Flachseite des Trägers vorbeiströmt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Inhala-
tor gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein
Verfahren zur Ausgabe und insbesondere Zerstäubung
einer vorzugsweise pulverförmigen Formulierung von ei-
nem Träger gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 15.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere
einen Inhalator zur Ausgabe bzw. Inhalation einer vor-
zugsweise pulverförmigen Formulierung, also einen Pul-
verinhalator. Jedoch kann die Formulierung grundsätz-
lich auch in flüssiger Phase, als Dispersion oder in sons-
tiger fluidisierbarer Form vorliegen.
[0003] Bei der Formulierung handelt es sich insbeson-
dere um ein therapeutisches Mittel bzw. Arzneimittel. Ins-
besondere enthält die Formulierung dementsprechend
mindestens einen Wirkstoff oder besteht daraus. Die For-
mulierung dient also insbesondere der medizinischen
Behandlung oder sonstigen therapeutischen Zwecken.
[0004] Bei der vorliegenden Erfindung ist die Formu-
lierung in oder von einem Träger aufgenommen, insbe-
sondere vordosiert in einzelnen Dosen.
[0005] Die WO 2008/034504 A2, die den Ausgangs-
punkt der vorliegenden Erfindung bildet, offenbart einen
Inhalator zur Inhalation einer Formulierung von einem
Träger, wobei zum oder beim Austrag und/oder Disper-
gieren der Formulierung zumindest ein Teil des Trägers
durch einen Luftstrom in Schwingung versetzt wird. Der
Träger ist insbesondere flach, blisterartig und/oder foli-
enartig ausgebildet. Fig. 3 der WO 2008/034504 A2 zeigt
eine Ausführungsform, bei der der Träger direkt vom Luft-
strom bewegt bzw. in Schwingung versetzt wird. Proble-
matisch ist, dass der Träger quer zu seiner Flachseite
angeströmt wird und frei flattert.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen verbesserten Inhalator und ein verbes-
sertes Verfahren anzugeben, so dass auf einfache Weise
eine effektive Ausbringung und insbesondere Zerstäu-
bung einer insbesondere pulverförmigen Formulierung
ermöglicht wird und/oder ein einfacher und/oder kosten-
günstiger Aufbau, insbesondere als Einweginhalator, er-
möglicht wird.
[0007] Die obige Aufgabe wird durch einen Inhalator
gemäß Anspruch 1 oder durch ein Verfahren gemäß An-
spruch 15 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche.
[0008] Vorschlagsgemäß weist der Inhalator einen
durch einen Luftstrom insbesondere direkt bewegbaren
bzw. in Schwingung versetzbaren Träger auf. Besonders
bevorzugt weist der Träger eine die Formulierung ent-
haltende Aufnahme auf. Alternativ kann der Träger auch
mehrere, vorzugsweise zwei Aufnahmen, insbesondere
mit unterschiedlichen Formulierungen, aufweisen.
[0009] Der Träger ist vorzugsweise mittels eines Fe-
derabschnitts beweglich gehalten. Der Träger ist vor-
zugsweise unmittelbar durch einen Luftstrom zum Aus-
trag und/oder Dispergieren der Formulierung(en) beweg-
bar, insbesondere in Schwingung versetzbar.

[0010] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt da-
rin, dass der Träger definiert in Schwingung versetzbar
ist bzw. schwingt, insbesondere mit einer definierten Be-
wegung, mit einer definierten Amplitude und/oder mit ei-
ner definierten Frequenz. Dies ist einer verbesserten und
definierten Ausgabe und Zerstäubung bzw. Dispergie-
rung zuträglich.
[0011] Vorzugsweise ist unter einer "definierten Bewe-
gung" eine über nur gewisse bzw. bestimmte Freiheits-
grade aufweisende Bewegung zu verstehen. Besonders
bevorzugt ist der Träger zumindest im Wesentlichen nur
um eine bestimmte bzw. von dem Federabschnitt gebil-
dete Achse bzw. rotatorisch bzw. nur in Form einer
Schwenkbewegung bewegbar, insbesondere wobei die
Bewegungsbahn des Trägers in einer Ebene liegt und
eine Haupterstreckungsebene des flachen Trägers zu-
mindest im Wesentlichen immer senkrecht zu dieser Be-
wegungsebene verläuft.
[0012] Unter dem Begriff "definierte Amplitude" ist vor-
zugsweise eine Begrenzung der Bewegung bzw. Amp-
litude des Trägers zu verstehen, wobei hierzu bedarfs-
weise auch eine nur einseitige, also nur in einer Bewe-
gungsrichtung wirkende Begrenzung, beispielsweise
durch einen Anschlag, vorgesehen sein kann.
[0013] Unter dem Begriff "definierte Frequenz" ist vor-
zugsweise eine beschränkte Frequenz oder ein be-
schränkter Frequenzbereich zu verstehen, mit dem der
Träger bei Benutzung schwingt. Da bei der Benutzung,
insbesondere wenn der Luftstrom durch das Einatmen
eines Benutzers erzeugt wird, unterschiedliche Luftströ-
me auftreten können, ist der bestimmte Frequenzbereich
der Schwingung vorzugsweise in Abhängigkeit von ei-
nem bestimmten Volumenstrom oder einem bestimmten
Volumenstrombereich zu verstehen.
[0014] Der Träger bzw. Federabschnitt ist vorzugswei-
se nur an einer Seite fixiert oder gehalten, insbesondere
eingespannt oder befestigt. Der Träger bzw. Federab-
schnitt endet an der anderen Seite frei bzw. so, dass die
andere Seite (frei) schwingen kann.
[0015] Ein anderer Aspekt der vorliegenden Erfindung
liegt darin, dass der Federabschnitt den Träger quer zum
Luftstrom vorzugsweise beweglich, aber in Richtung des
Luftstroms zumindest im Wesentlichen torsionssteif hält.
Dies ist einer definierten Bewegung, Amplitude und/oder
Frequenz des Träges zuträglich.
[0016] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist der Federabschnitt vorzugsweise
zwei parallel verlaufende Federstege und/oder eine
Durchbrechung, insbesondere einen Längsschlitz, auf.
Dies ist einer definierten Bewegung, Amplitude und/oder
des Trägers zuträglich.
[0017] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist der Träger zumindest im Wesentlichen
ausschließlich von einem freien bzw. dem Federab-
schnitt entgegen gesetzten Ende her vom Luftstrom an-
strömbar. Dies ist einem optimalen Austrag der Formu-
lierung zuträglich, insbesondere da unnötige Verwirbe-
lungen im Inhalator vermieden oder minimiert werden
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können. Alternativ oder zusätzlich ist dies einer definier-
ten Schwingung des Trägers zuträglich.
[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist dem Träger vorzugsweise ein schräg-
stehender, vom Luftstrom anströmbarer Flügel zugeord-
net. Besonders bevorzugt ist der Flügel an einem freien
Ende des Trägers und/oder benachbart zu einem Luft-
einlass des Inhalators angeordnet. Dies gestattet einen
kompakten Aufbau und ein definiertes Anströmen des
Trägers und/oder ein effizientes Einwirken auf den Trä-
ger, um diesen in Schwingung zu versetzen.
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist der Träger oder eine Abdeckung des
Trägers vorzugsweise zumindest partiell durch eine Ab-
deckeinrichtung abgedeckt, die zum Öffnen des Trägers
bzw. der Abdeckung für eine anschließende Ausgabe
der Formulierung manuell öffenbar oder entfernbar ist.
Besonders bevorzugt erfolgt das Öffnen oder Entfernen
der Abdcckeinrichtung durch Ziehen an einem Griffele-
ment oder Abdeckelement der Abdeckeinrichtung. Hier-
durch können besonders bevorzugt in der Abdeckung
bereits befindliche Durchbrechungen, Öffnungen oder
Löcher freigelegt werden. Dies ist einer definierten Ab-
gabe und Zerstäubung der Formulierung zuträglich.
[0020] Die Formulierung kann vorschlagsgemäß be-
sonders wirkungsvoll insbesondere aus einer entspre-
chenden Aufnahme des Trägers ausgegeben, disper-
giert und/oder ausgetragen werden.
[0021] Zum Austrag der Formulierung kann wahlweise
der Luftstrom zum Bewegen des Trägers oder ein sons-
tiger Luftstrom eingesetzt werden.
[0022] Bei der vorliegenden Erfindung sind die Begriffe
"Luft" und "Luftstrom" vorzugsweise in einem weiteren
Sinne auch dahingehend zu verstehen, dass auch ein
sonstiges Gas bzw. eine Strömung eines sonstigen Ga-
ses umfasst ist. Nachfolgend wird jedoch immer der Be-
griff "Luft" verwendet, da üblicherweise Luft als Gas zum
Antrieb bzw. zur Bewegung des Trägers und/oder als
Fördermedium zur Förderung der Formulierung nach
dem Lösen von oder aus dem Träger bzw. zum Disper-
gieren der Formulierung eingesetzt wird. Vorzugsweise
wird der Luftstrom beim Inhalieren bzw. durch ein Einat-
men erzeugt. Es handelt sich also insbesondere um ei-
nen passiven Inhalator.
[0023] Besonders bevorzugt ist der Inhalator zur Aus-
gabe bzw. Verabreichung oder Inhalation lediglich einer
Einzeldosis ausgebildet. Besonders bevorzugt handelt
es sich also um ein Einweggerät. Jedoch kann der Inha-
lator alternativ auch zur mehrfachen Verwendung
und/oder zur getrennten Ausgabe mehrerer Dosen der
Formulierung ausgebildet sein. Beispielsweise sind dann
mehrere Aufnahmen vorgesehen, die unabhängig von-
einander öffenbar sind.
[0024] Die vorgenannten Aspekte und die sich aus der
weiteren Beschreibung und den Ansprüchen ergeben-
den Aspekte können auch unabhängig voneinander,
aber auch in beliebiger Kombination realisiert werden.
[0025] Einzelne Aspekte, Merkmale, Eigenschaften

und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen und der folgenden Beschreibung
bevorzugter Ausführungsformen anhand der Zeichnung.
Es zeigt:

Fig. 1 einen schematischen Schnitt eines vorschlags-
gemäßen Inhalators gemäß einer ersten Aus-
führungsform;

Fig. 2 einen schematischen horizontalen Schnitt des
Inhalators gemäß Fig. 1 entlang Linie II-II;

Fig. 3 einen schematischen Schnitt eines vorschlags-
gemäßen Inhalators gemäß einer zweiten Aus-
führungsform;

Fig. 4 einen schematischen Schnitt eines vorschlags-
gemäßen Inhalators gemäß einer dritten Aus-
führungsform mit verschlossener Abdeckung
einer Aufnahme eines Trägers; und

Fig. 5 einen schematischen Schnitt des Inhalators ge-
mäß Fig. 4 mit geöffneter Abdeckung.

[0026] In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche
Teile die gleichen Bezugszeichen verwendet, auch wenn
eine wiederholte Beschreibung weggelassen ist. Insbe-
sondere ergeben sich dann auch die gleichen oder ent-
sprechende Vorteile und Eigenschaften. Die einzelnen
Figuren sind aus Darstellungs- oder Vereinfachungs-
gründen nicht maßstabsgerecht und auf wesentliche für
die Erfindung relevante Komponenten reduziert,
[0027] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines vor-
schlagsgemäßen Inhalators 1 gemäß einer ersten Aus-
führungsform. Der Inhalator 1 ist vorzugsweise tragbar
ausgebildet und/oder arbeitet insbesondere nur mecha-
nisch.
[0028] Der Inhalator 1 dient der Ausgabe bzw. Inhala-
tion einer vorzugsweise pulverförmigen Formulierung 2
im eingangs genannten Sinne. Die Formulierung 2 ist
vorzugsweise vordosiert in einer einzelnen Dosis oder
mehrere Dosen.
[0029] Beim Darstellungsbeispiel ist die Formulierung
2 vorzugsweise vordosiert, also außerhalb des Inhala-
tors 1 bereits in einer einzelnen Dosis oder in mehrere
Dosen vordosiert. Grundsätzlich ist es jedoch auch mög-
lich, die Formulierung 2 erst unmittelbar vor jeder Inha-
lation und/oder im Inhalator 1 zu dosieren.
[0030] Ein Träger 3 trägt die Formulierung 2 bzw. stellt
diese bereit. Insbesondere weist der Träger 3 mindes-
tens eine Vertiefung bzw. Aufnahme 3A o. dgl. zum Auf-
nehmen insbesondere einer Dosis der Formulierung 2
auf. Jedoch sind hier auch andere konstruktive Lösungen
möglich. Beispielsweise kann die Formulierung 2 auf der
Oberfläche oder in einem Bereich der Oberfläche oder
auf der gesamten Oberfläche des Trägers 3 angeordnet
oder verteilt sein.
[0031] Der Träger 3 ist insbesondere flexibel, flach,
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bandförmig, streifenförmig, blisterartig und/oder folien-
artig ausgebildet. Er ist aus einem geeigneten Material,
insbesondere aus Kunststoff, Metallfolie, einem Ver-
bundmaterial o. dgl., hergestellt oder aufgebaut.
[0032] Der Träger 3 kann nur eine Aufnahme 3A oder
mehrere Aufnahmen 3A aufweisen. Jede Aufnahme 3A
kann bedarfsweise von einer optionalen Abdeckung 3D,
wie in Figur 1 beispielhaft angedeutet, abgedeckt sein.
Zum Austrag der Formulierung 2 ist die Abdeckung 3D
dann vorzugsweise öffenbar, abziehbar oder derglei-
chen. Beispielsweise kann die Abdeckung 3D aufge-
schnitten, aufgerissen, perforiert oder in sonstiger Weise
zumindest teilweise entfernt und/oder geöffnet werden,
um einen Austrag der Formulierung 2 zu ermöglichen.
Besonders bevorzugt erfolgt das Öffnen durch eine zu-
geordnete Öffnungseinrichtung 7, ggfs. auch erst bei Be-
wegung des Trägers 3. Auf die Öffnungseinrichtung wird
später noch eingegangen.
[0033] Die Abdeckung 3D und/oder eine oder mehrere
verhältnismäßig kleine Austrittsöffnungen, Durchbre-
chungen oder Löcher 3E (siehe Fig. 5) oder dergleichen
führt bzw, führen besonders bevorzugt dazu, dass die
Formulierung 2 verhältnismäßig langsam - insbesondere
mit einer gewünschten Rate - abgegeben und ausgetra-
gen wird.
[0034] Der Träger 3 ist, wie in Fig. 1 schematisch an-
gedeutet, vorzugsweise blisterartig ausgebildet. Insbe-
sondere weist der Träger 3 ein Trägerelement bzw. Bo-
denelement 3B auf, das insbesondere eine Vertiefung
aufweist bzw. tiefgezogen ist, um die Aufnahme 3A bzw.
einen Aufnahmeraum für die Formulierung 2 zu bilden.
Der Aufnahmeraum bzw. die Aufnahme 3A ist vorzugs-
weise von der Abdeckung 3D abgedeckt.
[0035] Insbesondere ist das Trägerelement bzw. Bo-
denelement 3B durch eine Folie oder ein Folienmaterial
oder Verbundmaterial gebildet.
[0036] Die Abdeckung 3D ist vorzugsweise auf das
Trägerelement bzw. Bodenelement 3B aufgesiegelt oder
auflaminiert.
[0037] Besonders bevorzugt ist die Abdeckung 3D
durch eine dünne Folie, beispielsweise aus Kunststoff,
Aluminium, einem Verbundmaterial oder dgl. gebildet.
[0038] Besonders bevorzugt bildet der Träger 3 bzw.
dessen Trägerelement/Bodenelement 3B und Abde-
ckung 3D einen Blister oder eine Blisterverpackung.
[0039] Der Inhalator 1 ist beim Darstellungsbeispiel
vorzugsweise als Einweginhalator und/oder zur Ausgabe
bzw. Verabreichung nur einer Dosis ausgebildet. Jedoch
kann es sich grundsätzlich auch um einen Mehrwegin-
halator handeln, der vorzugsweise zur unabhängigen
Ausgabe von mehreren Dosen der Formulierung oder
verschiedener Formulierungen ausgebildet ist.
[0040] Bei einer Ausbildung als Mehrweginhalator
kann der Träger 3 mehrere unabhängige voneinander
öffenbare Aufnahmen 3A, aufweisen und/oder fingerar-
tige Vorsprünge mit jeweils einer Aufnahme 3A aufwei-
sen. Die verschiedenen Aufnahmen 3A bzw. Fingerbe-
reiche können insbesondere in einem Endbereich mit-

einander bzw. derart verbunden sein, dass die Finger-
bereiche bzw. Aufnahmen 3A unabhängig voneinander
in Schwingung versetzbar sind. Der Träger 3 ist dann
beispielsweise quer zur Strömungsrichtung und/oder
Schwingungsrichtung bewegbar oder durch den Inhala-
tor 1 ziehbar, insbesondere um von einer Aufnahme 3A
zur nächsten Aufnahme 3A zu wechseln bzw. um den
jeweils nächsten Fingerbereich in eine Position zu brin-
gen, um dass vorschlagsgemäße Schwingen und Aus-
bringen der jeweiligen Dosis aus der jeweiligen Aufnah-
me 3A zu ermöglichen.Der Inhalator 1 weist vorzugswei-
se mindestens einen Träger 3 auf oder ist zur Aufnahme
mindestens eines Trägers 3 ausgebildet.
[0041] Wie bereits erwähnt, kann der Träger 3 auch
mehrere Aufnahmen 3A für mehrere Dosen, ggf. auch
für Dosen verschiedener Formulierungen 2, aufweisen.
So ist es beispielsweise möglich, zwei unterschiedliche
Formulierungen 2, die in unterschiedlichen Aufnahmen
3A bereitgehalten werden, gemeinsam über den Luft-
strom L auszutragen und dabei ggf. zu mischen und/oder
zumindest gleichzeitig oder ggf. auch zeitlich nachein-
ander einem Patienten beim Inhalieren zuzuführen.
[0042] Beim Darstellungsbeispiel ist der Träger 3 vor-
zugsweise fest im Inhalator 1 gehalten oder angeordnet
und/oder nicht wechselbar. Der Inhalator 1 weist daher
beim Darstellungsbeispiel vorzugsweise einen Träger 3
auf.
[0043] Der Träger 3 ist vorzugsweise über einen Fe-
derabschnitt 4 beweglich gehalten. Insbesondere ist der
Träger 3 zumindest im Wesentlichen quer oder senkrecht
zu seiner Flächenerstreckung beweglich vom Federab-
schnitt 4 gehalten. Besonders bevorzugt ist der Feder-
abschnitt 4 zur Schwingung des Trägers 3 federelastisch
verformbar. Alternativ oder zusätzlich kann auch der Trä-
ger 3 federelastisch verformbar ausgebildet sein.
[0044] Der Träger 3 bzw. dessen Trägerelement oder
Bodenelement 3B ist vorzugsweise zumindest im We-
sentlichen flach ausgebildet oder durch eine Hauptflä-
chenerstreckung (bei der Darstellung gemäß Fig. 1 ho-
rizontal und senkrecht zur Zeichenebene bzw. durch eine
Ebene parallel zur Schnittebene II-II von Fig.1) charak-
terisiert,
[0045] Der Federabschnitt 4 erstreckt sich vorzugswei-
se zumindest im Wesentlichen in der Haupterstre-
ckungsebene des Trägers 3 oder in einer dazu parallelen
Ebene.
[0046] Besonders bevorzugt bildet der Federabschnitt
4 eine (virtuelle) Achse A (vgl. Fig. 2), um die sich der
Träger 3 insbesondere rotatorisch bewegen kann. Hier-
bei wir der Träger 3 von dem Federabschnitt 4 geführt
bzw. gehalten. Die Achse A liegt dabei nicht fest, sondern
kann insbesondere in der Ebene des Federabschnitts 4
(insbesondere je nach Material und Form des Federab-
schnitts 4) variieren oder wandern und/oder sich auch in
anderen Ebenen translatorisch bewegen. Der Federab-
schnitt 4 ist insbesondere aufgrund des bevorzugten Auf-
baus insbesondere derart ausgebildet, dass die Achse
A nicht verkippt, sondern sich nur parallel verschiebt.
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[0047] Der Federabschnitt 4 ist vorzugsweise zumin-
dest im Wesentlichen stegartig oder blattartig ausgebil-
det. Der Federabschnitt 4 ist vorzugsweise zumindest im
Wesentlichen bandförmig und/oder folienartig ausgebil-
det.
[0048] Dem Horizontalschnitt gemäß Fig. 2 ist zu ent-
nehmen, dass der Federabschnitt 4 vorzugsweise zwei
Federbereiche oder -stege 4A und/oder mindestens eine
Durchbrechung, vorzugsweise einen insbesondere da-
zwischen angeordneten Schlitz bzw. Längsschlitz 4B
aufweist. Versuche haben gezeigt, dass sich so ein sehr
definiertes Feder- und Biegeverhalten erreichen lässt.
Dies ist einer definierten Ausgabe der Formulierung 2
und Bewegung, Amplitude und/oder Frequenz des Trä-
gers 3 sehr zuträglich.
[0049] Weiter verhindert die Durchbrechung, dass der
Federabschnitt 4 und Träger 3 bei Erreichen einer End-
lage den Strömungsweg ventilartig verschließen können.
Vielmehr kann durch die Durchbrechung dann weiter Luft
strömen. Vorzugsweise beträgt die Größe der Durchbre-
chung mindestens 10%, insbesondere etwa 20% oder
mehr der Gesamtfläche des Federabschnitts 4 und/oder
weniger als 70%, besonders bevorzugt weniger als 50%
der Gesamtfläche des Federabschnitts 4.
[0050] Beim Darstellungsbeispiel ist die Durchbre-
chung vorzugsweise schlitzartig ausgebildet. Jedoch
kann die Durchbrechung auch jede sonstige Form auf-
weisen.
[0051] Weiter können auch mehrere Durchbrechun-
gen vorgesehen sein.
[0052] Der Federabschnitt 4 kann von einem separa-
ten Materialstück oder, wie bei der ersten Ausführungs-
form angedeutet, von dem Trägerelement bzw. Boden-
element 3B des Trägers 3 gebildet sein.
[0053] Der Federabschnitt 4 kann einstückig mit dem
Träger 3 ausgebildet und/oder aus dem gleichen Material
hergestellt sein. Das Material im Bereich des Federab-
schnitts 4 kann zur besserem Elastizität beispielsweise
auch dünner ausgebildet und/oder gezogen sein. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Elastizität des Federab-
schnitts 4 auch durch entsprechende Anordnung
und/oder Größe der Durchbrechung 3 beeinflusst oder
festgelegt werden.
[0054] Alternativ oder zusätzlich kann der vorzugswei-
se blattförmige Federabschnitt 4 auch aus einem ande-
ren Material, beispielsweise einem elastischen Kunst-
stoff, insbesondere Polycarbonat, oder aus metallischem
Federblech hergestellt sein.
[0055] Der Träger 3 ist mit dem Federabschnitt 4 vor-
zugsweise durch Kleben oder Schweißen verbunden, je-
doch ist auch ein Anspritzen oder Überspritzen zum Ver-
binden möglich. Generell kann die Verbindung auf jede
geeignete Art und Weise erfolgen.
[0056] Der Federabschnitt 4 ist beim Darstellungsbei-
spiel an einem Ende vorzugsweise fest am Inhalator 1
oder einem Gehäuse 6 des Inhalators 1 angebracht oder
gehalten, vorzugsweise durch Kleben, Schweißen Ein-
klemmen oder dergleichen. Am anderen bzw. freien En-

de des Federabschnitts 4 schließt sich vorzugsweise der
Träger 3 - insbesondere in Verlängerung-an.
[0057] Besonders bevorzugt ist dem Träger 3 ein Flü-
gel 5 zugeordnet, wie in Fig. 1 und 2 angedeutet. Der
Flügel 5 ist vorzugsweise an dem Federabschnitt 4 ab-
gewandten Ende bzw. freien Ende des Trägers 3 ange-
ordnet.
[0058] Der Flügel 5 ist vorzugsweise zu der Fläche-
nerstreckung des Trägers 3 und/oder Richtung des an-
strömenden Luftstroms L geneigt. Die Neigung des Flü-
gels 5 zu der Flächenerstreckung des Trägers 3 bzw. zur
Luftströmung beträgt vorzugsweise zumindest im we-
sentlichen 30° bis 70° insbesondere im wesentlichen 40°
bis 50°, ganz besonders bevorzugt im wesentlichen 45°.
[0059] Der Flügel 5 ist vorzugsweise einstückig mit
dem Träger 3 ausgebildet oder von dem (gleichen) Trä-
germaterial gebildet, insbesondere durch entsprechen-
de Umformung. Alternativ kann der Flügel 5 auch aus
einem sonstigen Material oder Materialstück, beispiels-
weise einem Federblech, hergestellt sein, das am Träger
3 befestigt ist.
[0060] Vorzugsweise ist ein weicher oder gerundeter
Übergang, insbesondere mit einem Radius von mindes-
tens 1 bis 2 mm, zwischen dem Träger 3 und dem Flügel
5 vorgesehen.
[0061] Der Flügel 5 ist vorzugsweise möglichst nahe
an der Aufnahme 3A, insbesondere also unmittelbar be-
nachbart zu dieser, angeordnet.
[0062] Der Träger 3 ist mittels des Luftstroms L zum
Austrag der Formulierung 2 - also zum Lösen der For-
mulierung 2 vom Träger 3 bzw. aus der Aufnahme 3A -
bewegbar, insbesondere in Schwingung versetzbar. Der
Luftstrom L kann unmittelbar und/oder mittelbar auf den
Träger 3 einwirken bzw. diesen bewegen.
[0063] Zur Schwingung des Trägers 3 wird der Feder-
abschnitt 4 vorzugsweise federelastisch verformt. Insbe-
sondere schwingt auch der Federabschnitt 4. Vorzugs-
weise bildet die Luftströmung L auch ein Fördermedium,
um die vom Träger 3 insbesondere durch dessen Bewe-
gung gelöste Formulierung 2 zu dispergieren und/oder
zu fördern und vorzugsweise über ein Mundstück bzw.
einen Auslass 1A des Inhalators 1 auszutragen und an
einen nicht dargestellten Benutzer auszugeben, Jedoch
kann als Fördermedium für die Formulierung 2 auch ein
anderer bzw. getrennter Luftstrom bzw. sonstige Luft im
eingangs genannten Sinne - also auch sonstiges Gas -
eingesetzt werden.
[0064] Beim Darstellungsbeispiel wird die Luftströ-
mung L vorzugsweise durch das Inhalieren bzw. Einat-
men des nicht dargestellten Benutzers erzeugt, und zwar
insbesondere durch Ansaugen von Umgebungsluft.
[0065] Der angesaugte bzw. in den Inhalator 1 bzw.
dessen Gehäuse 6 durch den Einlass 1B einströmende
Luftstrom L trifft vorzugsweise zuerst auf den schrägste-
henden Flügel 5. Der optionale Flügel 5 kann die bevor-
zugte Querbewegung bzw. Schwingung S des Trägers
3 verursacht durch den Luftstrom L unterstützen oder
bewirken.
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[0066] Der Träger 3 wird durch den Luftstrom L aus-
gelenkt und in Schwingung S versetzt. Die Bewegungs-
ebene läuft bei der Darstellung gemäß Fig. 1 vorzugs-
weise in der Zeichenebene. Insbesondere führt der Trä-
ger 3 dabei eine rotatorische- oder Schwenkbewegung,
geführt von dem Federabschnitt 4 bzw. um die Achse A
(Fig. 2) aus,
[0067] Zum Öffnen der Aufnahme 3A bzw. Abdeckung
3D weist der Inhalator 1 vorzugsweise die Öffnungsein-
richtung 7 auf. Die Öffnungseinrichtung 7 ist insbeson-
dere zum Anstechen der Abdeckung 3D ausgebildet.
Hierzu weist die Öffnungseinrichtung 7 vorzugsweise
mindestens ein Anstechelement 7A auf.
[0068] Bei der ersten Ausführungsform ist die Öff-
nungseinrichtung 7 bzw. das Anstechelement 7A vor-
zugsweise durch einen Wandungsbereich des Inhalators
1 bzw. des Gehäuses 6 des Inhalators 1, insbesondere
eines Oberteils 6B des Gehäuses 6, gebildet oder daran
angeordnet.
[0069] Vorzugsweise ist die Öffnungseinrichtung 7
bzw. das Anstechelement 7A bzw. der Wandungsbe-
reich manuell eindrückbar, so dass das Abdeckelement
7A die Abdeckung 3D anstechen kann, wobei dieses An-
stechen beispielsweise in der in Fig. 1 gezeigten Aus-
gangs- oder Mittenlage des Trägers 3 und/oder bei Aus-
lenkung des Trägers 3, beispielsweise in einer Endlage,
in der der Träger 3 bzw. dessen Bodenelement 3B bei-
spielsweise an einem gegenüberliegenden Anschlag 9
anschlägt, erfolgen kann.
[0070] Es ist alternativ jedoch auch möglich, dass die
Aufnahme 3A bzw. Abdeckung 3D alleine durch das Be-
wegen bzw. Schwingen des Trägers 3 geöffnet wird. In
diesem Fall muss der Wandungsbereich nicht flexibel
ausgebildet sein. Stattdessen ist die Öffnungseinrich-
tung 7 bzw. deren Anstechelement 7A dann vorzugswei-
se so angeordnet, dass bei entsprechendem Schwingen
des Trägers 3 automatisch ein Anstechen erfolgt.
[0071] Nach dem Öffnen der Aufnahme 3A bzw. der
Abdeckung 3D wird beim weiteren Schwingen des Trä-
gers 3 die Formulierung 2 durch die Bewegung und/oder
den Luftstrom L ausgetragen. Je nach Öffnen der Abde-
ckung 3D kann der Luftstrom L auch durch die Aufnahme
3A strömen, um die Formulierung 2 auszutragen.
[0072] Der Luftstrom L nimmt das Pulver mit, so dass
ein pulverbeladener Luftstrom P entsteht, wie schema-
tisch in Fig. 1 angedeutet.
[0073] Der Luftstrom L bzw. pulverbeladene Luftstrom
P strömt vorzugsweise zumindest im wesentlichen aus-
schließlich auf einer Flachseite, hier der oberen Flach-
seite bzw. abdeckseitigen Flachseite des Trägers 3 bzw.
der die Formulierung 2 abgebenden Flachseite de Trä-
gers 3 vorbei oder entlang.
[0074] Der pulverbeladene Luftstrom P kann vorzugs-
weise zumindest im wesentlichen geradlinig zu dem Aus-
lass 1A des Inhalators 1 strömen und darüber an einen
nicht dargestellten Benutzer ausgegeben werden.
[0075] Das Gehäuse 6 des Inhalators 1 ist beim Dar-
stellungsbeispiel vorzugsweise aus dem Unterteil 6A und

dem Oberteil 6B bzw. zwei Hälften oder Teilen aufge-
baut. Besonders bevorzugt ist das Gehäuse 6 zweiteilig
bzw. zweischalig oder aus zwei Halbschalen aufgebaut.
Die beiden Teile bzw. das Unterteil 6A und das Oberteil
6B werden vorzugsweise miteinander verschnappt, ver-
klebt, verschweißt und/oder auf sonstige geeignete Wei-
se miteinander verbunden. Alternativ kann das Gehäuse
6 bzw. können diese Teile 6A, 6B auch einteilig ausge-
bildet oder durch ein zusammenklappbares Teil, dass
besonders bevorzugt in einem Kunststoff-Spritzgussvor-
gang hergestellt ist, gebildet sein. Jedoch sind auch an-
dere konstruktive Lösungen möglich.
[0076] Der Inhalator 1, das Gehäuse 6 und/oder der
Träger 3 bzw. die Aufnahme 3A ist bzw. sind vorzugs-
weise - zumindest partiell - transparent ausgebildet. So
kann ein Nutzer sehr leicht erkennen, ob der Inhalator 1
bereits benutzt bzw. entleert wurde oder noch verwendet
werden kann.
[0077] Besonders bevorzugt weist der Inhalator 1 ein
Mundstück auf, das beim Darstellungsbeispiel vorzugs-
weise durch das Gehäuse 6 und/oder im Bereich des
Auslasses 1A gebildet ist. Dementsprechend kann der
nicht dargestellte Benutzer den Inhalator 1 vorzugsweise
direkt in den Mund nehmen und einatmen, um Umge-
bungsluft anzusaugen und den Luftstrom L zu erzeugen.
[0078] Der Inhalator 1 ist vorzugsweise derart ausge-
bildet, dass bei einem Luftstrom L von 70 1/min. ein
Druckabfall von etwa 3 bis 5 kPa, besonders bevorzugt
von im wesentlichen 4 kPa, auftritt.
[0079] Der Inhalator 1 ist vorzugsweise für einen Vo-
lumenstrom von etwa 20 bis 100 l/min, ausgebildet.
[0080] Der Inhalator 1 ist vorzugsweise derart ausge-
bildet, dass die Frequenz der Schwingung zumindest im
wesentlichen 50 bis 100 Hz, besonders bevorzugt 60 bis
90 Hz und ganz besonders bevorzugt im wesentlichen
70 bis 80 Hz, beträgt, insbesondere bei einem Volumen-
strom von 20 bis 100 l/min. besonders bevorzugt bei ei-
nem Volumenstrom von im wesentlichen 70 l/min.
[0081] Die Frequenz der Schwingung hängt insbeson-
dere von der Füllmenge bzw. dem Füllgewicht ab. Ins-
besondere wird die Füllmenge der Aufnahme 3A so ge-
wählt, dass eine gewünschte Frequenz erreicht wird.
Ausgehend von einer bestimmten Dosis oder Wirkstoff-
menge kann der Formulierung beispielsweise zur Erhö-
hung des Gewichts ein zusätzlicher Stoff oder ein grö-
ßerer Anteil eines bestimmten Stoffs zugesetzt werden,
um die Frequenz zu beeinflussen.
[0082] Der Inhalator 1 ist vorzugsweise derart ausge-
bildet, dass die Amplitude der Schwingung mindestens
1 mm, insbesondere im wesentlichen 2 mm beträgt
und/oder weniger als 10 mm, vorzugsweise weniger als
6 mm, insbesondere weniger als 4 mm, beträgt.
[0083] Der Einlass 1B für die Luft bzw. den Luftstrom
L ist vorzugsweise auf der dem Auslass 1A gegenüber-
liegenden Seite und/oder benachbart zu dem freien Ende
des Trägers 3 bzw. zu dem Flügel 5 angeordnet.
[0084] Insbesondere ist die Richtung des durch den
Einlass 1B einströmenden Luftstroms L beim Auftreffen
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auf den Träger 3 bzw. Flügel 5 zumindest im wesentli-
chen parallel zu der Hauptströmungsrichtung des pulver-
beladenen Luftstroms P bzw. zu der Hauptaustrittsrich-
tung oder Hauptausgaberichtung des Inhalators 1, also
bei der Darstellung gemäß Fig. 1 zumindest im wesent-
lichen horizontal.
[0085] Der Lufteinlass 1B ist vorzugsweise zwischen
bzw. von den beiden Gehäuseteilen 6A und 6B gebildet.
[0086] Der Inhalator 1 bzw. dessen Gehäuse 6 bildet
vorzugsweise einen Strömungsraum 1C, der zumindest
im wesentlichen absatzfrei und/oder geradlinig von dem
Träger 3 bzw. dessen Aufnahme 3A zu dem Auslass 1A
verläuft, wobei sich der Querschnitt des Strömungs-
raums 1C, insbesondere zum Auslass hin 1A, verringern
kann, beim Darstellungsbeispiel parallel zur Haupterstre-
ckungsrichtung bzw. Flächenerstreckung des Trägers 3,
wie in Fig. 2 angedeutet, um auslassseitig ein Mundstück
bzw. einen Mundstückbereich zu bilden. Jedoch sind
auch andere konstruktive Lösungen möglich.
[0087] Besonders bevorzugt wird der Träger 3 zumin-
dest im wesentlichen nur im Bereich seines freien Endes
und/oder nur auf einer Flachseite angeströmt. Zur Be-
grenzung der Schwingung S des Trägers 3 weist der In-
halator 1 vorzugsweise mindestens einen, beim Darstel-
lungsbeispiel zwei oder mehr Anschläge 8 und 9 auf, wie
in Fig. 1 dargestellt.
[0088] Die Anschläge 8 und 9 sind beim Darstellungs-
beispiel vorzugsweise von dem Gehäuse 6 bzw. deren
Wandung gebildet. Jedoch sind auch andere konstrukti-
ve Lösungen möglich.
[0089] Die Anschläge 8 und 9 begrenzen die Amplitude
bzw. Auslenkung des Trägers 3 beim Schwingen. Dies
ist einem definierten Schwingen und damit einer definier-
ten Austragung der Formulierung 2 zuträglich.
[0090] Der Träger 3 bzw. dessen Trägerelement oder
Bodenelement 3B ist vorzugsweise aus einem Verbund-
material von Aluminium, Polyamid, PVC und Siegellack
oder dergleichen gebildet oder aufgebaut.
[0091] Der Federabschnitt 4 kann aus dem gleichen
Material oder einem anderen Material hergestellt sein.
Besonders bevorzugt ist der Federabschnitt 4 aus einem
elastischen Kunststoff, insbesondere Polycarbonat, her-
gestellt.
[0092] Gemäß einem besonders bevorzugten, auch
unabhängig realisierbaren Aspekt weist der Träger 3
bzw. die Aufnahme 3A einen besonders bzw. zumindest
im wesentlichen eckigen Übergang der Kante 3C des
Trägerelements bzw. Bodenelements 3B zu der Abde-
ckung 3D auf, wie in Fig. 1 schematisch angedeutet. Hier-
durch wird ein spitzer Zwickel in diesem Bereich vermie-
den da sich ansonsten dort die Formulierung 2 in uner-
wünschter Weise absetzen oder festsetzen kann. Der
bevorzugte zumindest im wesentlichen rechteckige
Übergang von der Seitenwandung bzw. Kante 3C zu der
Abdeckung 3D kann einem solchen Festsetzen nämlich
entgegenwirken und/oder ist einem zumindest im we-
sentlichen vollständigen Austragen der Formulierung 2
zuträglich.

[0093] Normalerweise wird der Träger 3 bzw. dessen
Trägerelement oder Bodenelement 3B aus einer dicke-
ren Folie, aus Verbundmaterial oder dergleichen durch
Heißprägen, Blasformen oder Tiefziehen hergestellt. Um
die vorzugsweise eckige oder rechtwinklige Kante 3C
beim Übergang zur Abdeckung 3D realisieren zu können,
ist eine Herstellung durch Kunststoff-Spritzguss bevor-
zugt.
[0094] Es ist grundsätzlich möglich, gleichzeitig meh-
rere Dosen und/oder unterschiedliche Formulierungen 2
- bedarfsweise auch aus unterschiedlichen Aufnahmen
3A - auszutragen. Der Träger 3 kann hierzu beispiels-
weise mehrere Aufnahmen 3A mit ggf. unterschiedlichen
Formulierungen 2 aufweisen. Hier ist dann eine vorzugs-
weise parallele Anordnung der Aufnahmen 3A bevor-
zugt, so dass zumindest im wesentlichen gleiche Schwin-
gungen oder Schwingungseigenschaften erreicht wer-
den. Jedoch sind auch andere Konfigurationen möglich.
[0095] Das vorzugsweise vorgesehene Dispergierver-
fahren (Bewegung des Trägers 3 bzw. der geöffneten
oder sich öffnenden Aufnahme 3A im Luftstrom L zur
Ausgabe und Dispersion der Formulierung 2 im Luftstrom
L) hat verschiedene Vorteile. Es wird eine sehr gleich-
mäßige Dispersion mit guter Deagglomaration der Par-
tikel der vorzugsweise pulverförmigen Formulierung 2 er-
möglicht. Es wird eine relative Volumenstromunabhän-
gigkeit ermöglicht. Insbesondere beginnt die Ausgabe-
bewegung bzw. -vibration oder -Schwingung und damit
die Ausgabe der Formulierung 2 vorzugsweise erst ab
etwa einer Flussrate bzw. einem Volumenstrom von 10
oder 20 l/min. Weiter kann ein für den Benutzer wahr-
nehmbares akustisches Signal durch das Schwingen -
also beim Inhalieren - erzeugt werden.
[0096] Nachfolgend werden weitere Ausführungsfor-
men anhand der weiteren Figuren näher erläutert. Hier-
bei werden insbesondere nur wesentliche Unterschiede
oder neue Aspekte näher erläutert. Die bisherigen Aus-
führungen und Erläuterungen gelten daher insbesondere
ergänzend oder entsprechend.
[0097] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform des
vorschlagsgemäßen Inhalators1 in einem schemati-
schen Ausschnitt ähnlich wie Fig. 1.
[0098] Bei der zweiten Ausführungsform sind die An-
schläge 8 und 9 vorzugsweise nur auf einer Seite ange-
ordnet.
[0099] Bei der zweiten Ausführungsform können vor-
zugsweise in Strömungsrichtung hintereinander liegen-
de Durchbrechungen, Öffnungen oder Löcher 3E in der
Abdeckung 3D erzeugt werden. Bei der zweiten Ausfüh-
rungsform weist die Öffnungseinrichtung 2 nämlich in
Strömungsrichtung hintereinander liegende bzw. meh-
rere Anstechelemente 7A auf. Die Öffnungseinrichtung
7 ist also vorzugsweise zur Zeugung mehrerer Öffnun-
gen bzw. Löcher 3E ausgebildet. Dies ist einer besonders
guten Entleerung des Trägers 3 bzw. der Aufnahme 3A
bzw. einem guten oder vollständigen Austrag der For-
mulierung 2 zuträglich.
[0100] Die Öffnungseinrichtung 7 weist vorzugsweise
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ein Betätigungselement 7B zur manuellen Betätigung
der Öffnungseinrichtung 7 auf. Beim Darstellungsbei-
spiel weist der Inhalator 1 bzw. das Gehäuse 6 vorzugs-
weise eine Durchbrechung 1D auf, durch die sich das
Betätigungselement 7B nach außen erstreckt. Durch
Eindrücken des Betätigungselements 7B ist die Öff-
nungseinrichtung 7 betätigbar und der Träger 3 bzw. die
Abdeckung 3D mittels der Anstechelemente 7A öffenbar
bzw. anstechbar.
[0101] Vorzugsweise weist die Öffnungseinrichtung 7
ein Federelement 7C auf, dass das mindestens eine An-
stechelement 7A und das Betätigungselement 7B fe-
dernd hält, insbesondere in der in Fig. 3 gezeigten Aus-
gangslage, aus der die Anstechelemente 7A durch Drü-
cken auf das Betätigungselement 7B von außen in eine
zum Träger 3 hin vorgerückte Lage (in Fig. 3 nach unten)
bewegbar ist. Nach dem Loslassen des Betätigungsele-
ments 7B sorgt eine vorzugsweise elastische Rückstel-
lung durch das Federelement 7C dafür, dass die Aus-
gangslage wieder eigenommen und insbesondere die
Durchbrechung 1D wieder verschlossen wird.
[0102] Jedoch sind auch andere konstruktive Lösun-
gen möglich.
[0103] Bei der zweiten Ausführungsform ist schema-
tisch angedeutet, dass der Federabschnitt 4 aus einem
anderen Material oder Materialstück als der Träger 3
bzw. dessen Trägerelement 3A oder Bodenelements 3B
hergestellt ist.
[0104] Der Flügel 5 kann ebenfalls aus einem anderen
Material oder Materialstück hergestellt sein. Der Flügel
5 ist dann vorzugsweise noch in geeigneter Weise mit
dem Träger bzw. dessen Trägerelement oder Bodene-
lements 3B verbunden.
[0105] Nachfolgend wird eine dritte Ausführungsform
anhand der Fig. 4 und 5 erläutert. Fig. 4 zeigt den vor-
schlagsgemäßen Inhalator 1 in einem zu Fig. 1 korres-
pondierenden schematischen Schnitt mit einem durch
eine Abdeckeinrichtung 10 verschlossenen oder abge-
deckten Träger 3. Fig. 5 zeigt den Inhalator 1 in einem
korrespondierenden Schnitt, jedoch bei entfernter Ab-
deckeinrichtung 10.
[0106] Der Inhalator 1 gemäß der dritten Ausführungs-
form weist vorzugsweise die Abdeckeinrichtung 10 auf,
um die Aufnahme 3A bzw. deren Abdeckung 3D abzu-
decken. Die Abdeckeinrichtung 10 bzw. ein Abdeckele-
ment 10A der Abdeckeinrichtung 10 ist zum Öffnen der
Aufnahme 3A bzw. von einer oder mehreren Durchbre-
chungen oder Löchern 3E der Abdeckung 3D abziehbar
oder entfernbar.
[0107] Besonders bevorzugt weist die Abdeckeinrich-
tung 10 ein insbesondere folienartiges Abdeckelement
10A auf, dass den Träger 3 bzw. die Aufnahme 3A bzw.
die Abdeckung 3D bzw. in der Abdeckung 3D vorgese-
hene Durchbrechungen oder Löcher 3E abdeckt, wie in
Fig. 4 schematisch angedeutet. Fig. 4 zeigt also den ver-
schlossenen Zustand.
[0108] Das Abdeckelement 10A ist vorzugsweise um-
gelegt, umgeklappt bzw. umgefaltet.

[0109] Das Abdeckelement 10A und/oder ein optional
daran angeordnetes Griffelement 10B der Abdeckein-
richtung 10 ragt vorzugsweise aus dem Inhalator 1 bzw.
dessen Gehäuse 6, insbesondere aus dem Auslass 1A
heraus.
[0110] Durch Ziehen an dem Abdeckelement 10A oder
Griffelement 10B kann das Abdeckelement 10A vorzugs-
weise abgezogen bzw. entfernt werden. Dies geht auf-
grund des Umklappens besonders leicht, da sich das Ab-
deckelement 10A im Bereich der Umbiegung oder Um-
faltung beim Ziehen quasi abrollt und so relativ leicht von
dem Träger 3 bzw. der Abdeckung 3D löst bzw. abzieht.
[0111] Das Griffelement 10B bzw. das Abdeckelement
10A weist vorzugsweise eine für den Benutzer leicht er-
kennbare Farbe oder Signalfarbe, insbesondere rot, auf.
Dementsprechend ist es für den Benutzer intuitiv klar,
dass er zunächst daran ziehen muss, also zunächst das
Abdeckelement 10A entfernen muss, bevor er den Inha-
lator 1 benutzen kann.
[0112] Nach dem Lösen des Abdeckelements 10A
bzw. Entfernen des Abdeckelements 10A bzw. der Ab-
deckeinrichtung 10 ist die Aufnahme 3A bzw. sind die
Durchbrechungen bzw. Löcher 3E geöffnet, wie in Fig.
5 dargestellt, so dass der Inhalator 1 direkt benutzt wer-
den kann.
[0113] Wenn die Abdeckung 3D nur ein Loch 3E auf-
weist, ist dieses vorzugsweise in der Nähe des Flügels
5 angeordnet. Bei zwei oder mehr Löchern 3 sind diese
vorzugsweise in gegenüberliegenden Endbereichen in
Längsrichtung bzw. Luftströmungsrichtung gesehen an-
geordnet.
[0114] Mehrere Löcher 3E haben den Vorteil, dass sich
die Verstopfung eines Lochs nicht sehr stark bzw. gerin-
ger auf die Zerstäubung bzw. Austragung der Formulie-
rung 2 auswirkt.
[0115] Der Inhalator 1 bzw. Träger 3 bzw. die Abde-
ckung 3D weist vorzugsweise mehrere Durchbrechun-
gen oder Löcher 3E, besonders bevorzugt 3 bis 5 Durch-
brechungen oder Löcher 3E, auf.
[0116] Die Durchbrechungen bzw. Löcher 3E sind vor-
zugsweise rund ausgebildet und/oder weisen vorzugs-
weise einen Durchmesser von 0,5 bis 3 mm, insbeson-
dere im wesentlichen 1,0 bis 2,7 mm, ganz besonders
bevorzugt von etwa 1,5 mm auf.
[0117] Die Löcher 3E müssen nicht rund sein, sondern
können jede sonstige Form aufweisen, beispielsweise
auch dreieckig ausgebildet sein, insbesondere passend
zu dem jeweiligen Öffnungsmechanismus bzw. ange-
passt an die Form der Aufnahme 3A.
[0118] Die Ausbildung von vorbestimmten bzw. defi-
nierten, insbesondere vorschlagsgemäß ausgebildeten
Durchbrechungen oder Löchern 3E ist einer definierten
Deagglomeration und Ausgabe, also Zerstäubung, der
Formulierung 2 bzw. der Pulverpartikel der Formulierung
2 zuträglich.
[0119] Es ist anzumerken, dass die Abdeckung 3D mit
den Löchern 3E aus einem beliebigen wirkstoffkompa-
tiblen Material, je nach Anwendung insbesondere aus
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Plastik, Papier o. dgl., ggf. auch aus Metall bzw. Metall-
folie, gebildet sein kann.
[0120] Die Abdeckung 3D kann auch als Einsatz ge-
staltet sein, beispielsweise durch ein in die Aufnahme 3
eingesetztes gitterartiges Element oder dergleichen,
und/oder eine Baugruppe mit dem Abdeckelement 10A
bilden. Besonders bevorzugt werden die Abdeckung 3D
und das Abdeckelement 10A durch zwei übereinander-
liegende Folien oder Schichten gebildet, insbesondere
wobei die Abdeckung 3D die Lochstruktur enthält und
das Abdeckelement 10A dem Feuchtigkeitsschutz der
Formulierung 2 im ungeöffneten Zustand dient.
[0121] Die Abdichtung des Aufnahmeraums bzw. der
Aufnahme 3A für die Formulierung 2 gegen Feuchtigkeit
wird dann vorzugsweise von einer Deckfolie, hier insbe-
sondere von dem Abdeckelement 10A, übernommen.
[0122] Alternativ oder zusätzlich kann jedoch auch der
gesamte Inhalator 1 gegen Feuchtigkeit geschützt wer-
den, beispielsweise durch eine nicht dargestellte äußere
Umhüllung, Folienverpackung o. dgl.
[0123] Der dargestellte Inhalator 1 ist vorzugsweise als
Einweginhalator zur einmaligen Verwendung ausgebil-
det. Jedoch kann der Inhalator 1 (unabhängig von der
Ausführung der Abdeckung 3D bzw. unabhängig vom
Öffnen durch Anstechen oder Abziehen) grundsätzlich
auch zur mehrfachen Verwendung ausgebildet sein. Bei-
spielsweise ist dann der Träger 3 wechselbar. Alternativ
kann der Inhalator 1 ggfs. auch mehrere Träger 3
und/oder Aufnahmen 3A enthalten, die einzeln bzw. un-
abhängig voneinander öffenbar sind, um dementspre-
chend einzeln oder unabhängig voneinander jeweils eine
oder mehrere Dosen der Formulierung 2 ausgeben zu
können. Einzelne Merkmale und Aspekte der verschie-
denen Ausführungsformen können auch beliebig mitein-
ander kombiniert, aber auch unabhängig realisiert oder
bei sonstigen Konstruktionen von Inhalatoren eingesetzt
werden.
[0124] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf Inhala-
toren beschränkt, sondern kann entsprechend auch bei
sonstigen Zerstäubern eingesetzt werden. Dementspre-
chend ist der Begriff "Inhalator" vorzugsweise in einem
weiteren Sinne auch dahingehend zu verstehen, dass er
auch sonstige Spender oder Zerstäuber, insbesondere
für medizinische oder sonstige therapeutische Zwecke,
umfasst,

Bezugszeichenliste

[0125]

1 Inhalator
1A Auslass
1B Einlass
1C Strömungsraum
1D Öffnung
2 Formulierung
3 Träger
3A Aufnahme

3B Bodenelement
3C Kante
3D Abdeckung
3E Loch
4 Federabschnitt
4A Federsteg
4B Schlitz
5 Flügel
6 Gehäuse
6A Unterteil
6B Oberteil
7 Öffnungseinrichtung
7A Anstechelement
7B Betätigungselement
7C Federelement
8 Anschlag
9 Anschlag
10 Abdeckeinrichtung
10A Abdeckelement
10B Griffelement

A Achse
L Luftstrom
P Pulverstrom
S Schwingung

Patentansprüche

1. Inhalator (1) zur Inhalation einer Formulierung (2)
von einem vorzugsweise bandförmigen, streifenför-
migen, blisterartigen und/oder folienartigen Träger
(3), insbesondere Blister, wobei zum oder beim Aus-
tragen und/oder Dispergieren der Formulierung (2)
der Träger (3) durch Anströmung von einen Luft-
strom (L) in Schwingung (S) versetzbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (3) nur einseitig und beweglich mit-
tels eines zur Schwingung federelastisch verform-
baren Federabschnitts (4) gehalten ist, und
dass der Inhalator (1) derart ausgebildet ist, dass
der Träger (3) mit einer definierten Bewegung Am-
plitude und/oder Frequenz in Schwingung (S) ver-
setzbar ist.

2. Inhalator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Federabschnitt (4) den Träger (3) quer
zum Luftstrom (L) beweglich, aber in Richtung des
Luftstroms (L) torsionssteif hält.

3. Inhalator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Träger (3) um eine im Bereich
des Federabschnitts (4) liegende bzw. von dem Fe-
derabschnitt (4) gebildete Achse (A) schwenkbar
bzw. bewegbar ist.

4. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Federab-
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schnitt (4) zwei parallel verlaufende Federstege (4A)
aufweist.

5. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Federab-
schnitt (4) blattartig ausgebildet und eine Durchbre-
chung, insbesondere einen Schlitz oder Längs-
schlitz (4B), aufweist.

6. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (3)
zumindest im Wesentlichen ausschließlich von ei-
nem freien bzw. dem Federabschnitt (4) entgegen-
gesetzten Ende her vom Luftstrom (L) anströmbar
ist, und/oder dass der Luftstrom (L) zumindest im
Wesentlichen nur parallel zu einer Flachseite
und/oder zumindest im Wesentlichen nur auf einer
Flachseite des Trägers (3) am Träger (3) entlang
strömt.

7. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass dem Träger
(3) ein schrägstehender, vom Luftstrom (L) anström-
barer Flügel (5) zugeordnet ist, insbesondere wobei
der Flügel (5) an einem freien Ende des Trägers (3)
und/oder benachbart zu einem Lufteinlass (1B) des
Inhalators (1) angeordnet ist.

8. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhalator
(1) eine Öffnungseinrichtung (7) zum Öffnen des
Trägers (3) bzw. eines Aufnahmeraums (3A) mit der
Formulierung (2), besonders bevorzugt durch An-
stechen, aufweist.

9. Inhalator nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnungseinrichtung (7) von einer vor-
zugsweise manuell verformbaren Gehäusewan-
dung gebildet ist und/oder mindestens ein federnd
und/oder rückstellend gelagertes Anstechelement
(7A) aufweist.

10. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhalator
(1) mindestens einen Anschlag (8, 9) zur Begren-
zung der Schwingung (S) des Trägers (3) aufweist,
insbesondere wobei der mindestens eine Anschlag
(8, 9) von einem Gehäuse (6) des Inhalators (1) ge-
bildet ist.

11. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (3)
oder eine Abdeckung (3D) des Trägers (3) zumin-
dest partiell durch eine Abdeckeinrichtung (10) ab-
gedeckt ist, die zum Öffnen des Trägers (3) bzw. der
Abdeckung (3D) für die anschließende Abgabe der
Formulierung (2) manuell öffenbar oder entfernbar
ist.

12. Inhalator nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abdeckeinrichtung (10) ein um-
gelegtes Abdeckelement (10A) und vorzugsweise
ein zugeordnetes Griffelement (10B) zum Abziehen
des Abdeckelements (10A) von der Abdeckung (3D)
aufweist, insbesondere wobei das Abdeckelements
(10A) und/oder Griffelement (10B) aus dem Inhala-
tor (1), insbesondere einem Mundstück oder Aus-
lass (1A) des Inhalators (1), herausragt.

13. Inhalator nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdeckung (3D) mindes-
tens eine Durchbrechung, insbesondere mehrere
Löcher (3E), aufweist, die von der Abdeckeinrich-
tung (10) bzw. einem Abdeckelement (10A) der Ab-
deckeinrichtung (10) bei geschlossenen Träger (3)
abgedeckt ist bzw. sind.

14. Inhalator nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhalator
(1) als Einweginhalator mit darin angeordnetem Trä-
ger (3) ausgebildet ist.

15. Verfahren zur Ausgabe und insbesondere Zerstäu-
bung einer Formulierung (2) von einem flexiblen, fla-
chen, bandförmigen, streifenförmigen, blisterartigen
und/oder folienartigen Träger (3), wobei zumindest
ein Teil des Trägers (3) durch unmittelbare Anströ-
mung durch einen Luftstrom (L) zum Austragen
und/oder Dispergieren der Formulierung (2) bewegt
wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (3) definiert schwingt, wobei der
Luftstrom (L) einen dem Träger (3) zugeordneten
Flügel (5) anströmt und/oder zumindest im Wesent-
lichen nur an einer Flachseite des Trägers (3) vor-
beiströmt und/oder den Träger (3) zumindest im We-
sentlichen nur von einem freien Ende her anströmt,
und/oder
dass die Formulierung (2) über eine Abdeckung (3D)
des Trägers (3) mit mehreren, insbesondere drei bis
fünf Löchern (3E), besonders bevorzugt mit einem
Durchmesser von 0,5 mm bis 3 mm, abgegeben
wird, wobei ein die Löcher (3E) verschließendes
bzw. überdeckendes Abdeckelement (10A) vor der
Abgabe der Formulierung (2) manuell - insbesonde-
re durch Ziehen an einem Griffelement (10B) - von
der Abdeckung (3D) abgezogen wird.
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